
Stadt Laupheim 

 

Satzung zur Aufhebung 
 
der Verordnung des Landratsamtes Biberach als untere Naturschutzbehörde über den Schutz 
von Grünbeständen (Baumschutzverordnung) in der Stadt Laupheim einschließlich ihrer Teilorte 
Baustetten, Bihlafingen, Obersulmetingen und Untersulmetingen vom 28.05.1991 
 

Aufgrund von § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in Verbindung mit § 29 des 
Bundesnaturschutzgesetztes (BNatSchG) und §§ 23, 24, 31 des Naturschutzgesetzes für Baden-
Württemberg (NatSchG) hat der Gemeinderat der Großen Kreisstadt Laupheim am ……….… 
folgendeSatzung zur Aufhebung der Baumschutzverordnung der Stadt Laupheim beschlossen: 

 

§ 1 Aufhebung  

Die Verordnung der Stadt Laupheim über den Schutz von Grünbeständen (Baumschutzverordnung) 
vom 28.05.1991 wird aufgehoben. 

 

§ 2 Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 

 

 

Laupheim, den… 

 

Ingo Bergmann 

Oberbürgermeister 

 

Hinweis auf §§ 4 GemO, 25 NatSchG zur Beachtlichkeit von Form- und Verfahrensfehlern 

 


